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Neues republikanisches Blatt.
Herausgegeben von Escher und Ustevi.

Band l. >?. XVI. Bern, 17. Januar 180a. (27. Nivose VIII.)

G e s e z g e b u n g.
(Fortsetzung des Konstitutions-Entwurfs.)

iv. <
Zusammentritt der wahlbaren Bürger der

Gemeinde.
iy. Die wählbaren Bürger der Gemeinden jedes

Bezirks, versammeln sich, um aug ihrem Mittel die-
jenigen zu wählen, die für die vssenclichen Aemter,
dm gesammreu Republik wahlbar seyn sollen; dafür,
bringen sie sich auf ihren vierten Theil zurück, voer
auf vier wählbar« Bürger der Gemeinden, wird ein
wählbarer Bürger der Republik gewühlt.

20. Die Versammlung der wählbaren Bürger
der Gemeinden jedes Bezirks, ernennt aus den wähl,
baren Bürgern der Republik eben dieses Bezirkes,
die Mitglieder des Bezirksgerichts »nd das Mit-
glied in den Volksansschnß.

i2. Die wählbaren Bürger der Gemeinden jedes
Bezirks, versammeln sich zu Ernennung der wähl-
baren Bürger der Republik, im Frühjahre sogleich
nach Abhaltung der ttrversawmlungen ; dieWahlen der
Mitglieder der Bezirksgerichte und des Volksaus-
schusscs, geschehen in der zweiten Halste des Herbst-
monatS.

22. Die wählbaren Bürger der Gemeinden so-
woh., als die dcr Nation, werden alljährlich neu
ernennt; es kann aber die konstitutionelle Amtszeit
eines oftcnlll yen Beamten dadurch nicht verkürzt,
oder er > on zeiner Stelle abgerufen werden, wenn
er wahrend dieser Zei. -aus den Verzeichnissen der
wählbaren Burger wegfällt, jene Stellen ausgenom-
wen, bei denen die Verfassung solches ausdrücklich
verordnet.

2g. DieVerzeichnisse der wählbarenBürger derGc-
meindeu sowohl, alsjenederRepublik, werde» demLand-
gejchwornenge^cht, dem La.»brache/ und dem Staats-
raihe eingesandt; der hcuidrach vermehrt das Ver-
zeichniß der wählbaren Kurger dcr Repnplck, durch
s» ^ dem Perzeichuisi der wählbaren Bürger der
Gemeinden jeder Landschaft, genvmn,ene Bürger,

sendtt hierauf das Verzeichuiß dieser Vermehrung

an das Landgeschworncngericht und an den Staats-
rath.

V.

Landgeschworncngericht.
24. Das Landgeschworncngericht besteht anS

fünf und viclzia Gliedern die fünfzehn Jahre an ih-
rer Stelle bleiben; sie sind wahrend dieser Zeit z»
keinen, und nachher zu keinen andern Stellen, außer
jenen der Gemeinderäche, Friedens- und Bezirksrich-
ter wählbar; um in das Laiidgeschwornenyericht
wählbar zu seyn, muß man das 4->ste Jahr erreicht,
verhenraryck oder es gewesen seyn, und vom loten
Jahr der Republik au, wenigstens 5 Jahr in össcnt-
Üchen Aemtern der Republik gedient haben.

2Z. Die jährlich austretenden drei Glieder des
Landgeschwornengerichts werden durch das Gericht
selbst aus einem dreifachen Vorschlage ersezt; einen
Kandidaten schlägt der Volksausschust, den zweiten
dcr Landrath, den dritten dcr Staatsrath vor; diese
Kandidaten können nur aus dem Verzeichniß der
wählbaren Bürger der Republik genommen werdenl

26. Keine Landschaft darf weniger als drei, und
keine mehr als fünf Glieder in den, Landgeschwor-
nengerichr haben.

27. Aus den wählbaren Bürgern der Republik
wählt das Landgeschwornengericht, die Glieder des
Landrathes. des Eassationsgerichts, der Landschafts-
gerich-e, die Eommissarie» dcs Nationalschazainrs;
dem Volksansschnffe macht es aus ihnen den drei-
fachen Vorschlag für die jährliche Wahl eines Mir-
zlicds des Staacsraths.

28. Das Landgeschwornengericht spricht ab über
Akten oder Verfügungen des Voiksansschusses, des
Landraths, des Slaaksrachs und des Cassanonsge-
richts, die ihn, von einer dieser genannten Stellen
als constitunonswidrig sind angegeben worden; es
bestätigt oder vernichtet dieselben.

Im lezren Fall bedient es sich zu Bekanntma-
chung seiner Entscheidung nacystehcnder Formel:

„Das Landgeschworn!!!,gericht y, Krafr dcr ibm
durch die Verfassung zukommenden Gewalt — nach-
dem es die ihm durch angegebene



6s

Akts des — untersucht hat, erklärt
dieselbe für verfassungswidrig, und vernichtet sie.
Wer immer derselben Folge leisten würde, soll als
Verbrecher gegen die Constitution behandelt werden

29. Es ist Anklagegeschworner der für ihre
Amtsverrichtungen verantwortlichen Minister, auf die
im § 74 angegebene Weise.

gc>. Es ist Anklagegeschworner für die Glieder
des Volksausschusses, des Landraths, des Staats-
raths, des Kassationsgenchks, für die Minister und

für seine eigenen Glieder, in Fällen persönlicher ecu-

ehrende Strafen nach sich ziehender Vergehen der-
selben. Die Auslagen müssen ihm schriftlich und

begleitet, ip sofern die Gesetzesvorschläge mit Dring-
lichkeitserklàrung versehen sind, am folgenden Tag,
und wenn sie ohne Dringlichkeit sind, am fünften
Tag, dem Landrathe zurücksendet.

3y. Der Landrarh kann hierauf seinen Gesetzes-
Vorschlag entweder neuerdings in Berathung neh-
men, oder ihn auch unverändert dem Volksausschuß
zur Genehmigung oder Verwerfung übersenden.

40. Er cheilt dem VolksauKschusse zugleich, die
von dem Staalscathc über den Gesetzcsvorschlag einge-
gangenen Bemerkungen mit. Die Uebersendung geschieht
durch z Mitglieder des Landrachs, die vor dem
liostsausschnsse die Beweggründe des Gesetzessor-

unterzeichnet eingegeben werden ; wenn es erklärt schlsgs au'semanderseizcn und vertheidigen.
hat, daß Anklage Stattfindet, so weiset es den An- " ^ ' ' ^

geklagten den ordentlichen Gerichten zu.
Zi. Wenn in irgend einem Theile der Repub-

lik aufrührische Bewegungen entstehen sollten, so

wird das Landgeschwornengericht durch den Staats-
rath davon unterrichtet; es sendet hierauf Abgcord-
nete aus seinem Mittel in die aufrührische Gegend,
die sich nach den Quellen des Aufruhrs erkundigen,
und die obwaltenden Mißverständnisse zu heben bc-

müht seyn, auch den aufrührischeu Bezirk auffvr-
dern sollen, Abgeordnete an das Landgeschwornen-
gericht zu senden, und die Beweggründe ihrer Ec-
horsamSverweigerung gegen die Regierung, seinem
Aussprache zu unterwerfen.

Sollten diese Schritte und Aufsoderungen ohne
Erfolg bleiben, so kann auf den Ausspruch bestand-
geschworneng.richts eine aufrührische Gegend außer
der Konstitution erklärt, und miiiräcischer Gewalt so

lange unterworfen werben, bis das Landgeschwornen
gericht seinen Ausspruch zurücknimmt.

Z2. Die Sitzungen des Lanbgeschwornengerichts
find nicht öffentlich.

VI.
Gesezgebende Gewalt.

ZZ. Die gesezgebende Gewalt wird durch den

Fandrath und den Volksausschuß ausgeübt.
34. Der Landrath entwirft die Gesetze; der

Volksausschuß genehmigt oder verwirft dieselben.

3Z. Der Landrath besieht aus 24 Gliedern, die

wenigstens 2z Jahre alt seyn müssen.
36. Es treten jährlich zwei seiner Glieder aus,

die nach Verfluß von 2 Jahren wieder wählbar sind.

37. Die Wahl geschieht durch das Landge
schwornengericht aus den wählbaren Bürgern der
Republik. Jede Landschaft darf nicht weniger als
zwei, und nicht mehr als drei Glieder in dem Land-
rathe haben.

38. Der Landrath übersendet die von ihm ent-
worfenen Gesetzesvorschläge dem Staatsrathe, der
dieselben, wenn er es gut findet, mit Bemerkungen

41. Der Landrath vermehrt alljährlich das Ver-
zeichmß der wählbaren Bürger der Republik, duxch
zwei aus dem Verzeichniß der wählbaren Bürger der
Gemeinden jeder Landschaft genommene Bürger.

is. Der Landrath kann dem Obergeschwornen-
geeicht, als constitutionswidrig von ihm angesehene
Acten des, Volksausschusses, des Staatsraihs, des
Cassationsgenchts und der Minister angeben.

4Z. Der Landrath ist zährlich während sechs
Monaten ordentlicher Weise beisammen; er versam-
meic sich am 1. October, zwei Monate vor dem Ali,
sammcntric des Voitsauöschusscs und schließt seine
Sitzung mit diesem.

"
4 tl. Während der 6 Monate, in denen der Land-

rath nicht besammclt ist, lässt er eine Commission von
fünf Gliedern zurück, die einzig beauftragt ist, die
Materialien für die Arbeiten des Ausschusses zu sain-
mein und vorzubereiten.

45. Der Volksausschuß besteht aus neunzig Glie-
dern, deren jeder Bezirk eines l'cfert.

46. Er wird jedes Jahr neu gewählt; die Wahl
geschieht durch die wählbaren Bürger der Gemeinden
jedes Bezirks, aus den wählbaren Bürgern der Re-
publik eben dieses Bezirkes; um gewählt werde» zu
können, muß man wenigstens 30 Iayre alt seyn.

47. Der Volksausschuß empfängt von dem Land-
rathe die Gesctzesvvrschsäge, und härt die mund-iche
oder schriftliche Auseinandersetzung der Beweggründe
derselben durch die Abgeordneten des LandrathS an;
er niint hierauf jene in Berathung; am Schlüsse der
Berathung kämm; eben diese Abgeordneten noch ein- '

mal das Wort nehmen; alsdann genctMigt oder ver-
wirst der Volksausschuß den Gcsetzesvorschlag.

48. Der Volksausschuß kann dem Obcrgeschwor-
nengericht, als constitutionSwidrig von ihm augeschene
Acten des Landrathes, des Staatsraths, des Cassi-
tionsgerichts und der Minister angeben.

4,?. Der Volksausschuß versammelt sich jährlich
während 4 Monaten, vom 1. Deceinber bis zum leztm
Merz.

so. Der Volksausschuß läßt während-der s Mo-



nate seines Nichtbcisammenscyns eine Commission von
fünf Gliedern zurück, die keine andere als die im nach-
folgenden Art. angegebene Verrichtung hat.

6i. Der Volksausschuß und der Landrath können
ausserordentlich befummelt werden, entweder auf das
Verlangen des Staatsrakhs, oder auf dasjenige der
vereinten Commissionen des Volksausfchusses und des

Landraths; i» dem lezten Fall jedoch nur, in so fern
das Laudgeschwornengcricht die Zujammenberuffung
gutheißt. In beiden Fällen geschieht dieselbe durch
das Landgeschwvrnengcricht.

Während der 2 Monate, in denen der Land-
rath allem befummelt ist, kann die ausserordentliche
Zusammeubcruffung des Volksausschnsscs, auf den

Antrag des Landraths, mit Genehmigung des Land-
gcschwormngerichts, durch das leztere geschehen.

66. Die Bewilligung der öffentlichen Gelder für
die Bedürfnisse der Republik, so wie die Abnahme der
Staatsrechnungen werde» von dem Landrathe und
Volksausschuß den Gesehen gleich berathen und bc-

handelt.
6< Eben so die Kriegserklärungen, Friedens-

schlüsse, Allianz- und Handlungstractatc; diese werden
auf Verlangen des Staatoraths in gcschloßnen Sitzun-
gen behandelt.

66. Die Sitzungen des Landraths und Volks-
ggisschusscs sind öffentlich.

VII.
Vostlzichen de Gewalt.

s6. Die vollziehende Gewalt ist einem aus neun
Gliedern bestehenden Staatsrathe übertragen.

67. Der Staatsrath wird jährlich durch den
Austritt und die neue Wahl eines seiner Glieder er-
neuert; ein austretendcs Glied kann mir nach Vcrsiuß
eines Jahres wieder gewählt werden.

68. Um in den Staatsrath wählbar zu seyn,
muß man das Alter von 6s Jahren erreicht haben,
verheirathet oder es gewesen seyn, und vom roten
Jahr der Republik an, wenigstens 6 Jahre in öffent-
lichen Aemtern der Republik gedient haben.

69. Die Wahl geschieht durch den Volksaus-
schuß aus einem dreifachen Vorschlag, den das Land-
geschworncngericht macht, und bei dem es auf das
Verzeichuiß der wählbaren Bürger der Republik bc-
schränkt ist.

6c>. Der Staatsrath läßt die Gesetze bekannt
inachen; er berathschlagt und beschließt die für ihre
Vollziehung nöthigen Verfügungen.

61. Er kann den Landrath einladen über einen
Gegenstand Gesetzesvorschläge zu entwerffen; er kann
ihm solche vorschlagen; er kann den ihm vom Land-
rath einzusendenden Gesctzesvorschlägen seine Beiner-
Mgen beifügen.

6z. Er legt im ersten Monat des jährlichen Zu-
sammentritrs des Landrathcs demselben die Uebersicht
der Bedürfnisse jedes Hauptfaches der Stastsausgaden
für das nächstfolgende Jahr vor.

63. Er übersendet im 2tcu Monat jedes Jahrs
dein Landrathe die Rechnung über die Verwendung
der jedem Ausgabenfach: angewiesenen Gelder.

66. Diese Rechnungen, nachdem sie von dem
Landrathe und dem Vslksansschusse sind untersucht
und abgenommen worden, werden jedes Jahr durch
den Druck bekannt gemacht.

66. Der Staatsrath sorget den Gesetzen gemäß,,
für die äussere und innere Sicherheit des Staats; er
verfügt über die bewaffnete Macht, ohne daß in irgend
einem Falle ein Mitglied desselben während seinen
Amtszeit den Oberbefehl derselben nehmen oder irgend
eine Stelle darin bekleiden kann.

66. Wenn der Staatsrath von einer gegen die
innere oder äussre Sicherheit des «Staats angesponne-
um Verschwönmg unterrichtet ist, so kann er^Vvrfü!)-
rungs- oder Verhaftsbefchle gegen die muthmaßlichew
Urheber oder Mitschuldigen derselben ergehen lagen;
werden diese aber in der Zeitfrist von omal 26 Stun-
den nicht den bchörendcn Gerichten übergeben, oder
in Freiheit gcftzt, so ist der Minister, der den Ver-
haftsbcfchl unterzeichnet hat, des Verbrechens willkühr-
sicher Verhaftung schuldig.

67. Wenn in irgend einem Theile der Republik
auftührischc Bewegungen statt finden sollten, so tttst
der Staatsrath die für die allgemeine Sicherheit erfo-
derlichen Maaßregeln, giebt aber zu gleicher Zeit dem
Landgeschworuengericht davon Anzeige, und ladet dass
selbe zu der durch den § 3 1 vorgeschriebenen Vermitt-
lung ein.

6«. Der Staatsrath unterhält die Staatsverbin-
düngen mir dem Ausland; er eröffnet und leitet die
Unterhandlungen mit fremden Mächten; die Tractaten
aber so er unterzeichnet und unterzeichnen läßt, sind
nicht eher gültig, als bis sie von dem Landrathe und
dem Volksausschusse sind genehmigt worden.

69. Der Staatsrath kann dem Landgeschwornen-
gerietst, von ihm als consiitutionswibrig angesehene
Acten des Landraths, des Volksausschusses, und des
Cassationsgerichts angeben.

7». Der Staatsrath ernennt, »nd ruft von ihren
Stellen zurük, die Minister und diplomatischen Agen-
ten, die Generale, die Glieder der Centralvcrwaltung
und die Landstatthaltcr; er kann dieselben — mit
Ausnahme der Generale — nur aus dein Verzeichnis
der wählbaren Bürger der Republik wählen.

71. Es sollen vier Minister seyn; das Gesez be-
stimmt ihre Amtsfächer.

72. Kein Befehl und keine Verfügung des
Staatsrathö ist ohne die Unterzeichnung eines Ministers
gültig »der> verpflichtend.



73 Die Minister sind verantwortlich O für atteu
«on ihi.cn unterzeichnete Acren des Staatsraths, die >

das Landgefthwornengcrichc für constllmwnswrimg er-
klären wurde; 2) fur die Nichrvollztehung der Gesetze;
3) für alle besondern Anordnungen und Befehle, die
der Constitution und den Gesetzen zuwider, von ihnen
ausgehen würden.

7ü. In den Fällen des vorhergehenden Art. bil-
det das Landgefthwornengencht, auf die ihm entweder
vom Voiksausschuß ober vom Landrath gemachte An-
gäbe, das Anklagegeschwsrncngcricht; wenn es ent-
schreoen hat, daß Anklage statt finde, so wird der
Münster einem dazu jedes Jahr nach Vorschrift des
Gesetzes eigens zu ernennenden Tribunal übergeben;
die Richter werden wo m Cassativnsgericht aus seinem
Mittel, die Geschwornen ans dem Verzeichnis der
wählbaren Bürger der Republik gewählt.

75. Die Besorgung und Verwaltung der Staats-
gütcr und der der Nation ausschließlich zukommenden
Benutzungsrechte aller Art, ist einer Centralverwaltung
übertragen.

76. Sie besteht aus rs Gliedern, und theilt sich
in vier Abtheilungen, unter welche das Gesez die ver-
schiedenen Vcrwaitungssächer vertheilt.

77. -Der Staarsrach ernennt die Glieder der
Centralverwaltung aus den wählbaren Bürgern der
Republik.

7 8. Von dieser Centralverwaltung werden die
untergeordneten Verwaltungen und die einzelnen Vcr-
Walter und Aufseher jedes VerwaltungsfacheS in den
verschiedenen Theilen der Republik bestellt und
beauftragt.

79. Verfügungen zu treffen oder Beschlüsse

zu fasten, welche der Genehmigung des Staatsraths
unterworfen sind, und vom Finanzminister unterzeichnet
werden müssen, vereinigen sich die vier Abtheilungen
der Cemralvcrwalumg unter dem Vorsitz des Finanz-
ministers.

^
Die in Folge der allgemeineren Beschlüsse

und Verfügungen zu treffenden besondern Verfügungen
und zu ertheilenden Befehle, so wie der ganze Brief-
Wechsel über Vecwaltungssachen, werden von den ein-
zclnen Abtheilungen der Centralverwaltung besorgt,
sind aber alle der Unterzeichnung des Ministers, der
dafür verantwortlich ist, unterworfen.

si. In jeder Landschaft ist ein Erziehungsrath;
seine Mitglieder werden vom Staalsrath aus den
wählbaren Bürgern der Republik und aus den Religions-
Lehrern ernannt; er steht unter dem Minister der Wif-
senschgften und Künste, und ist mit Besorgung alles
dessen was Erziehung, Wissenschaften und Künste be-

trist, beauftragt.
«2. In jeder Landschaft ist der LandstMhalter

das Organ der vollziehenden Gcw.lt; er wirb von dem
Staalsrath aus den wählbaren Bürgern der Republik

jeder Landschaft gewählt; er kann nur so lange aw
seiner Stelle bleiben, als er sich auf dem Verzeichnis
der wählbaren Bürger der Revuvnk sinocl.

s ;. Er hat unter sich die Bezirtsstatthalter, die
von ihm aus dein Veczeichniß der wählbaren Bürger
der Republik jedes Districted, gewählt werde»; auch
sie können nur so lange an ihrer D'elle bleiben, als
sie sich auf dem Verzeichnis der wählbaren Bürger
der Republik finden.

« i. Die Bpzirksstatthalter wählen sich in jedem
Gemeinderath einen Gehülfen, der alsdann dem Ge-
mencherath vorsteht uns Gemeindcamman heißt.

8,5. Die Landstatthaitec, Bezirksstatthaiter und
ihre Gehülfen, als Organe der vollziehenden Gewalt
in den verschiedenen Abheilungen der Republik, ha-
den die Wicht, dm Bürgern über dje Verfassung und
die Gesetze diejenigen Aufschlüsse zu gebe», weiche diese

von ihnen verlangen; sie nehmen die Bemerkungen,
Vorschläge, Vorstellungen und Bittschriften der Bür-
ger und Beamten an, um solche ungesäumt den ge-
hörigen Behörden zukommen zu lassen; sie haben die

Aufsicht über die Verrichtungen der Gewalten und
Beamten ihrer Landschaften, Bezirke und Gemeinden;
sie übermachcn ihnen die Gesetze und die Beschluß des

Staatsraths; sie sorgen für die innere Sicherheit. Die
Landsiatthalter und die Bezirksstatthaiter können sich

verdächtiger Personen versichern, sie sollen aber dieselben
binnen Stunden von dem Friedensrichter des Orts
verhören oder in Freiheit setzen lassen. Die Landstatt-
Halter verfügen, den Besessen des Staatsraths unter-
geordnet, über die bewaffnete Macht m ihren Land-
schafften, ohne sie selbst anführen zu können; sic sind
verpstichtet sich in die verschiedenen Bezirke ihrer Land«
schaffen zu sorgfältiger Aussicht derselben zu begeben;
sie schreiben auf die durch das Gesez bestimmten Tage
die Ür- und Wahlversammlungen aus ; sie und die
Bczirkssta thaltcr haben das Recht den Sitzungen der
Gerichtshöfe und der Eemeinderäthe ihrer Bezirke bei-

zuwohnen, sie wachen bei ihren Berathschlagungcn auf
die Vollziehung der Gesetze. >

86. Für die innere Polizei in jeder Gemeinde
sorget der Gemeinderath, der aus drei bis neun
Gliedern besteht, die von den Urversammluygen aus
den wählbare» Bürgern ihrer Gemeinden gewählt,
und jahrlich zum Drittheil erneuert werden; die anst
tretenden Glieder sind nach Vcrfluß eines Jahres
wieder wählbar.

g?. Es wird in Feiedenszeitcn jährlich durch
das Gesez bestimmt, ob ein besoldetes Truppencorps,
und von welcher Stärke dasselbe sott gehalten wett
den; es darf jedoch solches nicht höher als Z°oo
Mann steigen. — Es sollen eigene Militärgerichte,
nach Vorschrift des Gesetzes, fur die besoldetes

Truppin vrgam'fnt werde».

tzDie Fortsetzung folgt.)
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G e s e z g e b u n g.

<l Beschluß des Constitutions - Entwurfs.

88. Es soll in jeder Landschaft ein Corps von
auserlesenen Militz- oder Nationalgarden seyn, welche
bereit find, mit bewaffneter Hand die Ruhe im In-
nern zu erhalten, und äussere Angriffe abzutreiben.

VIII.
Verwaltung des Nationalschatzes.
8Y. Das Nationalschatzamt steht unter der um

mittelbaren Besorgung von drei Commissarien.
yo. Die Commissarien des Nationalschatzamtcs

werden von dem Laudgeschwornengericht aus den
wählbaren Bürgern der Republik gewählt; sie wer-
den durch eben diese Behörde von ihren Stellen zu-
rükgerufen.

91. Sie besorgen den Eingang aller National-
einkünfte in, und die Auszahlung aus dem Natio-
nalschatzamte.

92. Sie können keine Auszahlungen machen,
ausser auf einen gesezlichen Beschluß des Landrarhes
und des Volksausschusses, eine in desselben Folge
ausgestellte Verordnung des Staatsrathcs, und end-
lich die Unterzeichnung des Ministers, in dessen Fach
die Ausgabe gehört. Das Gesez bestimmt die Weise
der Auszahlung, der den obersten Gewalten angewie-
fencn Summen.

93. Die Commissarien des Nationalschatzamtes
siegen unter der beständigen Aufsicht zweier aus der
Mitte des Landgeschwornengerichtes gewählter Auf-
scher des Nationalschatzamtes, von denen Halbjahr-
lich einer erneuert, und der Austretende nur nach
einem Jahre wiöder wählbar wird.

94. Die Commissarien des Nationalschatzamtes
legen dem Laudgeschwornengericht jedes Jahr übers
alle Einnahmen und Ausgaben, und über den Zu- s
stand des Nationalschatzes Rechnung ab; wenn dach
Landgelchwornengertcht dieselbe untersuchr und richtige
vefundsn hat, so sendet es- sie zu gleicher Unter--!

suchung und endlicher Abnahme dem Landrathe und
Volksausschusse zu.

IX.
Richterliche Gewalt.

9Z. In jedem Viertheile sollen zwei bis fünf
Friedensrichter seyn, die von den Urversammlungen
aus den wählbaren Bürgern ihrer Gemeinden, auf
ein Jahr gewählt werden; die Friedensrichter sind
nach Verfluß ihrer Amtszeit neuerdings wählbar.

96. Ihre Hauptverrichtung besteht darin, die
Partheien zu vereinigen, die sie im Fall der Nicht--
Vereinigung einladen, über ihre Streitsache durch
Schiedsrichter sprechen zu lassen; das Gesez wird
ihnen ihre übrigen Verrichtungen anweisen.

97- In jedem Bezirke ist ein Gericht erster In--
stanz für Civilsachen, und Vergehen, die der correk--
tionetten Polizei unterworfen sind.

98. 'Diese Bezirksgerichte bestehen aus neun
Gliedern, von denen alle Jahre eines austritt;
die Wahl geschieht durch die wahlbaren Bürger der
Gemeinden des Bezirkes, aus den wählbaren Bürgern
der Republik eben dieses Bezirkes. Die austretenden
Glieder können nur nach Verfluß von zwei Jahren
wieder gewählt werden.

99. In jeder Landschaft ist ein Gericht, das
in lezter Instanz über Civil - und Polizeisachen ab-
spricht, und aus dem, nach Vorschrift des Gesetzes,
die Richter für Crimmalfälle genommen werden. "

100. Die Landschaftsgerichie bestehen aus fünf-
zehn Gliedern, von denen alle Jahre eines austritt.
Zehn Glieder dieses Gerichtes sind in Civil - und
Polizeisachen ein geseziiches Urtheil zu sprechen be--

rechtigt; fünf Glieder dieses Gerichtes sind, nach
Vorschrift des Gesetzes, die Richter für das Crimi--
nalgcricht.

101. Die Glieder der Landschastgerichte werden
durch das Landgeschwornengericht aus den wählbares?
Bürgern der Republik jeder Landschaft gewählt;
die austretenden Glieder sind nur nach Verfiuß von
z vei Jahren wieder wählbar.

i zoz. In Criminalfällen kann über keinen Bà



ger ein Urtheil gefällt werden, bis durch en Gt-
schwornengericht die Anklage ist angenommen worden.

Nachdem die Anklage angenommen ist, sprich!
ein zweites Geschwornengericht über die Thatsache
oder die Wahrheit des angeklagten Verbrechens,
und die Schuld des Beklagten.

Das Gesez bestimmt die Fälle, in denen ein
Revisionsgeschwornengcricht Statt findet.

Die Richter machen die Anwendung des Straft
gesetzes auf den vorhandenen Fall; von ihrem Ur-
theil findet keine Weiterziehung Statt.

Ein durch ein Geschwornengericht ledig Gespro-
chener, kann für die gleiche Sache nicht zum zwei-
temnal angeklagt werden.

log. Es giebt für die ganze Republik ein Cassa-

tionsgericht, welches über die Cassationsbegehren
gegen Urtheile in lezter Instanz, die von den Ge-
richten ausgesprochen wurden, über die Rükweisnngs-
begehren von einem Tribunal an das andere, wegen
begründeten! Verdacht und über Anklage gegen ein

ganzes Gericht spricht.
104. Das Cassattonsgericht spricht nicht über

den Gegenstand der Prozesse ab; es cassirt allein
die Urtheile, die über Prozeduren gegeben worden,
in denen die Formen verlezt sind, oder die irgend
eine ausdrükliche Verletzung- des Gesetzes enthalten;
es sendet die Materie des Prozesses an das durch
das Gesez bestimmte Tribunal, so darüber erkennen

must; es weiset die Civil-- und CnAinalrichter für
Vergehen, die auf ihre Verrichtungen Bezug haben,
nachdem es ihre Akten cchsirt hat, vor die beHören--

den Tribunale.
ic>6. Das Cassattonsgericht besteht aus neun Glie-

dem, von denen jedes zweite Jahr eines austritt.
Die Wahl geschieht durch das Landgeschwornenge--
richt aus den wählbaren Bürgern der Republik; aus
einer Landschaft dürfen nicht mehr als zwei Glieder
in dem Cassattonsgericht sitzen; die austrctenden
Glieder können nur nach Verfluß von zwei Iahren
wieder gewählt werden.

X.

Abänderungen der Verfassung.
107. Das Recht, Abänderungen und Zusätze

der Verfassung vorzuschlagen, kömmt dem Volks-
ausschusse allein zu.

i->8. Wenn ein Mitglied, von zwölf andern
untersiüzt, in dem ersten Monat des jährlichen Zu-
sammentrittes des Voiksausschusses eine Abänderung
vorschlägt, so muß solche in Berathung genommen
werden.

109. Diese Berathung soll zedoch ^mcht eher,

als im vierten Monat der jährlichen Sitzung des

Volksausschusses eröffnet, und der Vorschlag vorher

gedrukt, und den Mitgliedern ausgetheilt werden.

iro. Wird der Vorschlag durch Stimmenmehr?
hett pom Volksausschusse angenommen, so wird der?
lelbe dem Landgeschwsrnengericht, dem Landrache
und dem Gtaatsrathe übersandt.

111. Diese drei Behörden übersenden im ersten
Monat des Zusammentrittes des Volksausschusses
im folgenden Jahr, demselben ihr Befinden über den
Vorschlag.

112. Der Volksansschuß nimmt hierauf den
Vorschlag, nachdem derselbe samt den Befinden der
drei genannten Behörden ist gedrnkt worden, neuer?
dings in Berathung.

11z. Ist der Vorschlag durch Stimmenmehrheit
vom Volköausschnsse zum zweitenmal angenommen,
so ist cruder Annahme oder Verwerfung des Volks?
ausschusses im nächstfolgenden Jahr, die ohne wei?
tere Berathung durch geheimes Stimmenmchr ge?
schieht, unterworfen.

114. Ist der Vorschlag ans diese Weise ange?
nommen, so wirb er den Urversammlungen bei ih?
rem nächsten Zusammentritt vorgelegt, die mit Ja
oder Nein über ihre Verwerfung abstimmen.

HZ. Die Zahl der Stimmen für und wider in
jeder Urvcrsammlung werden gezählt, und die Mehrheit
der zusammen gerechnete» Stimmen entscheidet.

116. Der Landrath wird in öffentlicher Sitzung
die Eröffnung und Aufzählung der Stimmen aller
Urversammlungen vornehmen.

117. Der auf diese Weise angenommene Be-
schluß einer Constitutionsabänderung wirb dadurch zum
constitutionellen Artikel; er wird von dem Landrathe
sogleich dem Landgeschwornengerichte, dem Volksaus?
schusse und dem Staatsrathe übersandt. Dem Land?
geschwornengerichte kömmt die feierliche Bekanntma?
chung, und die Beifügung desselben zur Constitu?
tionsurkunbe zu.

118. Wird hingegen der Vorschlag durch die
Mehrheit der Stimmen der Urversammlungen ver?
worsen, so kann er nicht anders als unter neuer
Beobachtung der in diesem zehnten Abschnitt vorge?
schriebenen Formen und Zeitfristen wieder vorgelegt
werden.

Senat, 11. Januar.
Präsident: Lüthardk.

Folgend er Beschluß wird verlesen und angenommen:
Auf die erhaltene Anzeige, daß der B. VolM-

preientant Nuce in der Nacht vom 7tcn auf den sten

Ienner durch einen Häscher an seiner Hausthüre ft-

wacht wurde — in Erwägung, daß ein solches

fahren die Freiheit der Volksstellvertretung verlezt -7

hat der gr. Rath nach erklärter Dringlichkeit beschiel-

sen — die voll;. Gewalt einzuladen, Bericht über Ul

Thatsache aufzunehmen und den Urheber dieses M
gehens vor die Gerichte zu ziehen, um nach VorsciM
der Gesetze bestraft zu "werden.



August! ni, IM Namen einer CommWon, legt
Aber den Beschluß, der die Wahlen der Wahlversamm»
lung des Kantons Solothurn gutheißt, folgenden
Bericht vor :

Bürger Repräsentanten!
Einbruch in die Souveraim'tät ist von jeher in

Allerlei Verfassungen und Religionen als das größte
Verbrechen, das wider Menschen verübt werden kann,
betrachtet worden. Alle thaten es in die Klasse ver--
lezter Nation oder vcrlezter Majestät, und man
glaubte in diesem Verbrechen jenes des Meineids
und Fälst, ja, sittlicher Weise selbst jenes des Va-
termords, und alle mit Peoophon ein wider das
Recht der Natur begangene Schandthat zu sehen.
Sobald also ein glaubenswürdiges Mitglied der Ge-
sezgebung in seiner dem großen Rath unterm 22.
Oktober schriftlich und eigenhändig unterschriebenen
Motion in Termini's sich ausdrückte: »Das ganze
Volk ist der Souverain, es wählt sich
durch seine selbstgewählten Ausschüsse
sei ne Beamteten. Jede Art von Handlung,
die bloßen Eigennutz oder sonst böse Absichten bei
Ausübung dieses Souverainitätsrechts verräth, oder
zum Zwecke hat, ist Eingriff in die Freiheit des
Volks und das größte Verbrechen. Ich bin zuver-
läßig davon berichtet, daß Wahlmänner sich laut zu
erklären unterstanden haben, daß, für wahifä-
hig seyn zu können, es allvorderst kein Patriot seyn
soll, ja, es gar kein Städter seyn soll, und es
endlich ein frommer katholischer Christ, der ja unfchl-
bar alle Tage in die Kirche gehe, seyn müsse. —
Ich lade Sie ein, ein Gesez abzufassen, das die-
sem so gefährlichen Mißbrauch für in Zukunft und
für immer steuern, und dem Volke ungehinderte und
freie Ausübung seiner Souverainitätsrechte zusichern
wird/' Sobald / sage ich ein glaubwürdiges Mit-
glied der Tesezgebung so sprach, und jene feierliche
Molion so machte, war es um so mehr Pflicht der
helvetischen Gesezgeber, dieser Sache auf das ge-
naueste und strengste nachzufragen, erstens, weil das
helvetische Volk so zu sagen nur durch das Recht,
seine Wahlmänner und durch sie seine Beamteten
zu ernamsen, sein Gouverainitätsrecht ausübt; und
zweitens, weil von einer guten Wahl das Heil, und
von einer Übeln, unglücklichen, durch Uebelgesinnte
errungenen Wahl der Untergang des Vaterlandes ab-
hängen kann. Wäre ein Catilina statt dem Marcus
Tullias Consul geworden, so würde Rom noch eher
die Freiheit verlohren haben.

Derowegen wurde das Direktorium unterm 2g.
Okt. 179? förmlich aufgefodert, die angekündeten
Thatsachen genau untersuchen zu lassen, und davon
das gesezgebende Corps einzuberichten.

Unterm rg. Nov. schickte das Direktorium die

disßfäkig eingeholten Erklarunsen der B. National-

statthalter, Präsidenten der Wahlversammlung, und
des B. Glutz, Sekretärs der Wahlversammlung, dem
großen Rath zu.

Diese Aussagen schienen dem großen Rath nicht
hinlänglich, die Anzeige aber des 22. Okt. allzu-
wichtig, um sie fahren zu lassen; sohln wurde das
Direktorium unter dem 26. Nov. nochmalen eingela-
den, weitere Aufschlüsse über die Colothurnische
Wahlversammlung einzuholen, und dann mitzu-
theilen.

In Folge dessen sandte das Direktorium dem
großen Rath unterm 16. Dez. die Aussagen der
BB. Eggenwiler, Minriger, und Wyß, Sekretär,
und jene der BB. Trinbach, Meyerhof und Schei-
degger, als Stimmenzäbler der Wahlversammlung,
ein. <.

Unterm iy. Dez. übermachte das Direktorium
dem großen Rath noch die Erklärungen der BB.
Niklaus Rytz Ulrich Lack, und des Agenten Vikw-
rm Scheidegger.

Euere Commission der allgemeinen Rechtswahr-
heitcn überzeugt, 1) daß ein jeder für gut gehalten
werden soll, bis er überwiesen ist, 2) daß es völlig
gleich ist, nicht seyn, oder nicht probirt seyn, und
3) daß in allen Fällen, in welchen die Wahrheit
nicht anders als durch Zeugen erhoben werden kann,
die Sache auf die Aussagen derselben ganz an-
kommt, hat sich somit angestrengt die eingekommen
nen Erklärungen über die Anzeige des 22. Oktobers
sorgfältig zu "durchsuchen.

Unterm 2y. Okt. erklärte der Nationalstatthalter
Zeltner à -zu-,, der ausdrücklich sagt: Ich
bürge dafür und der Glauben und Achtung ver-
dient,) ich glaube eine auf Kenntniß des Volks-
charakters gegründete Handlung der Klugheit gethan
zu haben, als ich statt fränkischer Soldaten m r
Weibel hinstellte. — Ich war und bin noch der Mei-
nung, daß die Wahlversammlung nicht brauche ge-
heim zu seyn, so üanee der Statthalter, der ja auch
kein Wahlmann ist, dabei seyn dürfe.— Während
dem ließen die BB- Repräsentanten Arb und Schlurp
anfragen, ob sie nicht in den Saal treten dürfen?
Meine Antwort war: sie hätten hier das gleiche,
nicht mehr und nicht minder, Recht, wie andere
Bürger. — Falsch ist, daß der Repräsentant Arb
Präsident der Versammlung gewesen sey. —, Jchü ll
und kann nicht glauben, daß sie die Wahlen influer-
cirten, da ich sie als biedere, anspruchkose, patric-
t-sche Bürger kenne. In Betreff des ersten Punkts,
nämlich eines Patrioten, soll ich antworten, daß der
größte Theil der Solokhurner .Landbewohner imwr
Patriot nur alles versteht, was abscheulich im mo-
ralischen und civilischen Sinne ist. — So ist es
wahr daß kein Städter zu irgend einer Stelle
erwählt wurde. Ich glaube aber nicht, wenigstens



ist es nicht zu beweisen, daß diese Ausschliessung
eine Convention gewesen.

Was das Requisitum des guten Katholizismus
betrifft, so kann ich nichts als folgende Thatsache
berichten : Der B. Wahlmcnm Jselin und noch 2
andere protestantische Wahlmänner hatten ihm erklärt,
daß sie ferner nicht mehr der Wahlversammlung best,

wohnen wollten, weil die katholischen Wahlmänner
jedem in die Wahl kommenden Protestanten abhold
wären, und gestimmt zu seyn scheinen, nur für ka-
Holische Bürger zu votire».

(Die Fortsetzung folgt.)

Brief eines Patrioten.
(Ans einer beträchtlichen Zahl ähnlicher Meister--

stücke, müssen wir doch einmal, für eine künftige
neue Ausgabe eines allgemeinen Briefstellers
für alle Bedürfnisse und Vorfallenheiten
des Lebens, das Muster eines Patriotenbrie-
fes abdrucken lassen. Wir sind ausser Sorge, daß
uns Jemand den Vorwurf machen könnte: wir ver-
sündigen uns an dem Wort Patriot; es war
das Wort schön und edel, ehe es von einer gewissen
Klasse vonLeuten, die sich selbst und ausschließ-
lich den Namen zueigneten, eine ganz neue
Nebenbedeutung erhielt, und zum Spott und Schimpf-
namen umgewandelt wurde ; — und baß hier nur
von den sich selbst so nennenden Patrioten
die Rede ist, bezeugt unser Briefsteller hinlänglich.)

Lausanne, i8°o.
Herr Usteri!

»Mit nicht wenig Freuden sehen wir das je
länger je besser Ihr an eurem Ende arbeitet,- gleich
wie ein Kaufmann, der Banquerotieren will, Er
schmeißt auch alles unter einander, euere lezte Mo-
tjou von wegen dem àuvvMkìs v.-.uclà verdient
20 Jahre an einen Wagen geschmiedet zn seyn und
100 prügel täglich. Ihr werdet euch eben bald per-
wundern, wan in Kurzer zeit ich euch selbst für le-
benslänglich ins Schellenhauß verdamme, allein
maßet Ihr nicht seyn der feine àl.er. l<,rà
Xc>ck psrnHns bà-kaitoli/. Or.'ikkeorieck. Kammer-
niaun kkubsr weil er sich wie eine Fahne gezeiget.
Qmur wegen seinen Spöttischen und uiàocrAtilchen
Reden: und wie ein Lommoàut herplauderte,
und noch etliche aus dem Lsu-n: alle diese feine
Herren sind bckand. —

Bedenket nur verfluchte Galgen Zierde das Ihr
bald Euch nicht mehr Sonâr«i und Rathsherren
u-ennen werdet, wir Erwarten einen Ze tpunkt und
als an werden über die lomahl Tausend und aber-
mahl Tausend aufstehen und strohmen von eurem be-
sichelten Blud mus die Freyheit Rächen die Ihr so

abscheulich gewürget habet, alle Wurzeln der Frey,
heits bäume müßen davon befeuchtet weiden damit
Sie auf die zertrümmerten Körper blühen
Können, Ihr wollet geistreiche Leute seyn, aber
entweder niüßet Ihr gewaltige Ochsen oder ganz
blàvtà für dieselben halten, unsere Thaten sol,
lcn und müßen euch aber das gegentheil bezeugen,
iin Züricher Baßler und Omon werden auch
Testen aufersteh/n, und euch Spitzbuben wie der
alte Lo?Isr hinrichten, damit Ihr ein Raub der Vö-
gel werden, in hiesigem landly sind wir völlig für
das wàcrcàm gesinnet, besonders für unsern
lieben bslinipe.

ich sage euch wir sind entschloßen lieber hunder-
faltigen Tod so marteret er auch seyn mag auszu,
stehen. als länger mit solchen Teuflischen Hollen
Iloxresonwinon zu leben -- mit euch muß es bald
em ende nehmen. —

Dieses alles schreibt euch ein guter Patriot.
L e c II t e 1.^

»Die Absetzung des Direktoriums oder vielmehr
die Mehrheit ist der sturtz der, Despoten Ihr seid
in der Zahl ganz helvetien hat die Augen auf Euch
gerichtet, der becher ist bald voll, wann Ihr schon
glaubet daß die Fränkischen <)onzuZ», den gten Ar-
tike! des Allianztractat nicht halten, so seid Ihr
übel berichtet, die 48. die Oje lezte Resolution ->c-

ceplistt haben, sind bald nicht mehr, auch der
brave lVüce. wird den verfluchten Harschierer der
vor seiner Thüre war schon außforschen, Es ist ge-
wiß von den 48. angestellt — nur gedulk."

Anzeige.
Da der auf Anfang dieses Jahrs angekündigte

helvetische Staats-Aimanach durch viele, wegen er-
solgter wichtiger Abänderung in der Regierung, vor-
gefallene Geschäfte, in Forksetzung des Drucks um
einige Zeit verhindert worden, so thue ich anmit dem
Publikum die Anzeige, daß selbiger auf den este»
Hornung die Presse verlassen werde. Durch die Zu-
sntze dieser Veränderungen wird das Ganze noch im
teressanter, und das Publikum dieser Verspätung
halber, entschädigt werden. Indessen können Lieb-
Haber der Revolutionsgeschichte diese allein babe»,
und nächstens auch in Zürich bei Orell, Fueßli rB
Comp., und in der Geßnerfchen Buchhandlung Sa-

selbst; und in St. Gallen bei Huber und Comp, be-

ziehen. Diese Geschichte allein kostet 16 Batzen W'
schiert. Der ganze Staats-Almanach, neiwich: M
lender, Etat und Geschichte kostet 24 Batzen, br0!

schirt. Kalender und Etat kostet 12 Batzen broscM
Bern, den 14. Jan. 13°°.

I. H. Geßner,
National-Buchdrucker.
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